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Herrn 

Republik Österreich 

Dr. Walfgang Schüssel 
Wirtschaftsminister 

Präsidenten des Nationalrates 
Rudolf P ti 0 E R 

Parlament 
101? Wie n 

. 

Wien, am 11. Mai 1990 
GZ.: 10.101/?2-XI/A/1a/90 

SI3'!IAB 

1990 0050 ~ ~ 

zu S~cr'2/J 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

5182/J betreffend Telefonüberwachung, welche die 'Abgeordneten Dr. 

Khol und Kollegen am 14. März 1990 an mich richteten, stelle ich 

fest: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Im Jahr 1989 wurden im Aegierungsgebäude, 1010 Wien, Stubenring 

1, keine gerichtlich angeordneten überwachungen des Fernmelde

verkehrs durchgeführt. 

Zu den Punkten 2 bis 4 der Anfrage: 

Ein unrechtmäßiges AbhHren der Telefonanlagen kann rein technisch 

nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der technischen Vorkehrun

gen und der Hrtlichen Gegebenheiten ist sie jedoch als unwahr

scheinlich anzusehen. Die Telefonzentrale hat jed~nfalls die 

MHglichkeit sich in Telefongespräche einzuschalten. Dies wird den 

Gesprächeteilnehmern durch ein tickendes Geräusch snge%eigt. 
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Republik Österreich 

~b := 
~ 

Dr. Wolfgang Schüssel 
Wirtscnaftsminister 

- 2 -

Die Rechtsgrundlage zur Anordnung der überwachung des Fernmelde

verkehrs bildet § 149 a und b der Stra~pro~eßordnung. Zust~ndig 

da~ür ist die Ratkammer, bei Ge~ahr in Verzug, der Untersuchungs

richter. Andere Rechtsgrundlagen stehen nicht zur VerTügung. 

Im Verantwortungsbereich meines Ressorts sind keine über ge

richtlichen Au~trag eingerichteten Vorrichtungen zur Abhörung von 

Tele~ongespr~chen vorhanden. 
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